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@ Veroffentlicht am 02.03.1994

Rechtssatz

Die Anzeige Uber die Errichtung einer weiteren Betriebsstatte wirkt konstitutiv, sie ist also, falls die gesetzlichen
Voraussetzungen fur die Ausibung des Gewerbes in der weiteren Betriebsstatte gegeben sind, rechtsbegriindend und
keine bloRBe Ordnungsvorschrift. Grundsatzlich entsteht die Verpflichtung, die Betriebsstatte mit einer dul3eren
Geschéftsbezeichnung zu versehen, bereits mit Einlangen der Anzeige bei der Gewerbebehdrde. Die den
Gewerbetreibenden zur Pflicht auferlegte dullere Bezeichnung der Betriebsstatte (auch der weiteren Betriebsstatte)
hat den Zweck, den Bestand eines bestimmten Gewerbebetriebes jedermann kenntlich zu machen. Die dullere
Geschaftsbezeichnung vermittelt das Wesen des Gewerbebetriebes und soll jeden, der mit dem Gewerbetreibenden in
Geschaftsverbindung treten will, vor Irrefihrung schitzen. Bestehen Zweifel, ob und inwieweit eine
Geschéftsbezeichnung anzubringen ist, ist es Aufgabe des gewerberechtlichen Geschaftsfuhrers dies durch Anfrage
bei der Behorde zu klaren.

Quelle: Unabhéangige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html

© 2025 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
file:///

	RS UVS Kärnten 1994/03/02 KUVS-1381/1/93
	JUSLINE Entscheidung


